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5. Verfahren — Kosten —Anwendbare Vorschriften — Zeitlicher Geltungsbereich 

1. Die Kommission kann bei der Ausübung 
der ihr vom EWG-Vertrag und von der 
Verordnung Nr. 17 auf dem Gebiet des 
Wettbewerbs übertragenen Kontrolle ge
mäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 17 entscheiden, ob einstweilige 
Maßnahmen zu. treffen sind, wenn sie 
mit einem entsprechenden Antrag befaßt 
ist. Diese Maßnahmen müssen jedoch 
vorläufiger Art sein, auf das in der gege
benen Sachlage Notwendige beschränkt 
bleiben und sich in den Rahmen der Ent
scheidung einfügen, die endgültig erlas
sen werden kann. 

Die Kommission hält sich in diesem Rah
men, wenn sie einen Lieferanten von 
Kraftfahrzeugen anweist, innerhalb be
stimmter Grenzen bis zum Erlaß einer 
Entscheidung in der Hauptsache die 
Durchführung eines Rundschreibens aus
zusetzen, das bestimmte Anweisungen an 
seine Vertragshändler enthielt, wenn 
diese Entscheidung die Frage betrifft, ob 
das Rundschreiben eine Zuwiderhand
lung gegen Artikel 85 Absatz 1 EWG-
Vertrag darstellt. 

2. Artikel 3 Nr. 11 der Verordnung 
Nr. 123/85, dem zufolge die durch diese 
Verordnung gewährte Freistellung für 
bestimmte Vertriebsvereinbarungen im 
Kraftfahrzeugsektor auch dann Anwen
dung findet, wenn sich der Händler ver
pflichtet, „Kraftfahrzeuge des Vertrags
programms oder ihnen entsprechende 
Waren Endverbrauchern, die einen Ver
mittler eingeschaltet haben, nur zu ver
kaufen, wenn der Vermittler vorher 
schriftlich zum Kauf eines bestimmten 
Kraftfahrzeugs und bei Abholung durch 
diesen auch zur Abnahme bevollmächtigt 
wurde", verfolgt das Ziel, die Möglich
keit des Tätigwerdens eines Vermittlers 
unter der Voraussetzung zu wahren, daß 

zwischen dem Händler und dem Endver
braucher eine unmittelbare vertragliche 
Bindung besteht. Die Möglichkeit, die 
Entgegennahme von Bestellungen von 
Fahrzeugen durch einen Vermittler sowie 
dessen Belieferung mit solchen Fahrzeu
gen abzulehnen, ist nicht vorgesehen. 

Die von der Kommission vertretene Auf
fassung — sei es in ihrer Bekanntma
chung vom 12. Dezember 1984 oder in 
ihrer Reaktion auf die informelle Über
mittlung des Entwurfs eines Rundschrei
bens eines Herstellers an seine Vertrags
händler — enthielt keine Anhaltspunkte 
für die Annahme, gegenüber einem ge
werbsmäßigen Vermittler dürfe eine sol
che Ablehnung erfolgen. Im Erlaß einer 
einstweiligen Maßnahme, mit der die 
Kommission dem betreffenden Hersteller 
aufgab, von der Durchsetzung eines Ver
bots, Bestellungen eines solchen Vermitt
lers entgegenzunehmen, in seinem Ver
triebsnetz abzusehen, da dies nach ihrer 
Auffassung gegen Artikel 85 Absatz 1 
EWG-Vertrag verstößt, kann daher kein 
Verstoß der Kommission gegen den 
Grundsatz der Rechtssicherheit gesehen 
werden. 

3. Bei der Entscheidung über einstweilige 
Maßnahmen aufgrund von Artikel 3 der 
Verordnung Nr. 17 braucht die Kom
mission zur Feststellung einer prima facie 
vorliegenden Zuwiderhandlung gegen die 
Wettbewerbsregeln nicht dasselbe Maß 
an Gewißheit zu erreichen, wie es für 
eine endgültige Entscheidung erforder
lich ist. 

4. Die Dringlichkeit, die für den Erlaß 
einstweiliger Maßnahmen gemäß Arti
kel 3 Absatz 1 der Verordnung Nr. 17 
erforderlich ist, durch die einem Kraft
fahrzeughersteller verboten wird, be
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stimmte Maßnahmen zu treffen, die ein 
Unternehmen daran hindern sollen, seine 
Vermittlungstätigkeit im Kraftfahrzeug
handel auszuüben, ist gegeben, wenn 
derartige Maßnahmen die Existenz dieses 
Vermittlers als solche bedrohen würden, 
während seine Tätigkeit sich nur gering
fügig auf den Betrieb des Vertriebsnetzes 
des Herstellers auswirken würde, da die 
einstweiligen Maßnahmen die Tätigkeit 
des Vermittlers auf ihren früheren Um
fang begrenzen. 

5. Die Vorschriften, die für die Kostenver
teilung anzuwenden sind, sind zum Teil 
Bestandteil des materiellen Rechts, da sie 
die Interessen der Prozeßparteien unmit
telbar berühren. Daher sind die Vor
schriften der Verfahrensordnung anzu
wenden, die galt, als die mündliche Ver
handlung geschlossen wurde und die Be
ratung begann, und nicht die Vorschrif
ten der Verfahrensordnung, die im — 
zufälligen — Zeitpunkt der Urteilsver
kündung galt. 

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer) 
12. Juli 1991 * 

In der Rechtssache T-23/90 

Automobiles Peugeot SA und Peugeot SA, Gesellschaften französischen Rechts mit 
Sitz in Paris, Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Xavier de Roux, Paris, Zu
stellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Loesch, 8, rue Zithe, Luxemburg, 

Klägerinnen, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, ursprünglich vertreten durch ihren 
Hauptrechtsberater Jacques Bourgeois, später durch ihren Rechtsberater Giuliano 
Marenco als Bevollmächtigte, Beistand: Rechtsanwalt Francis Herbert, Brüssel, 
Zustellungsbevollmächtigter: Guido Berardis, Juristischer Dienst der Kommission, 
Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

* Verfahrenssprache: Französisch. 
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